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KSHR-PIN Nr. 20 vom 4.5.2005 
 
Liebe Kolleginnen, 
Liebe Kollegen, 
 
Der PIN erscheint in Zukunft drei bis vier Mal im Jahr. Nur wichtige Informationen 
kommen zur Sprache. Die nächsten Nummern werden zweifellos von den Fragen zur 
Reform unserer Ausbildung dominiert werden. 
 
Wie Ihr wisst, ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden. Ihre 13 Mitglieder setzen sich 
aus Vertretern des BBT, der Organisationen der Arbeitswelt, der Kantone, des SIBP, 
der eidgenössischen Maturitätskommission und der Handelsmittelschulen (2 
Vertreter) zusammen. Diese Gruppe hat den Auftrag, die Reform während der 
nächsten drei Jahre zu steuern und die Elemente im Hinblick auf die Gleichwertigkeit 
mit der dualen Ausbildung zu bestimmen. 
 
Die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe werden in die im Jahre 2009 in Kraft 
tretende Bildungsverordnung einfliessen. Von diesem Zeitpunkt an, werden die 
Handelsmittelschulen an Stelle des Diploms einen Fähigkeitsausweis sowie ein 
Berufsmaturitätszeugnis ausstellen. 
 
In einer ersten Phase hat die Arbeitsgruppe die bis Anfang Februar 2005 
eingereichten Projekte der 16 Pilotschulen aus allen Sprachregionen  ausgewertet. 
Eine Anhörung der betroffenen Schulen hat den Schulen erlaubt, gewisse Aspekte 
ihres Projektes zu präzisieren. Am 22. April hat die Arbeitsgruppe die Projekte 
ausgewählt, die mehrheitlich im August 2005 starten werden.  
 
Anlässlich der Anhörung konnten wir feststellen, dass die Handelsmittelschulen als in 
der Berufswelt fest verankerte Grössen wahrgenommen werden.  
 
Die für die Validierung der Projekte zugezogenen Kriterien waren die folgenden: 
 
1. Verbindung zur Arbeitswelt: Die verwendeten Lehr- und Lernformen versuchen, 

die realen Bedingungen so gut wie möglich abzubilden. Dies kann durch eine 
Zusammenarbeit mit lokalen Untenehmen,  die Nutzung von gegenwärtig in der 
Praxis verwendetem Material, den Beizug von Praktikern usw. geschehen.  

2. Selbständiges Handeln: Die verwendeten Lehr- und Lernformen müssen sicher- 
stellen, dass jeder Lernende seine eigene Sequenz selbständig ausführt, auch 
wenn diese integraler Bestandteil des Ergebnisses einer Gruppe darstellt. Gleich 
lautende Aufträge an ganze Gruppen sind daher zu vermeiden. 



3. Verantwortung für die Konsequenzen: die verwendeten Lehr- und Lernformen 
sollen dem Lernenden die Folgen einer nicht zieladäquaten Leistung aufzeigen, 
so dass der Lernende unmittelbar darauf reagieren muss, um das Gesamtziel 
nicht zu gefährden. Auf diese Weise weisen sie eine Nähe zur Praxis auf, da sie 
nur eine geringe Fehlertoleranz erlauben. 

4. Modalitäten für die Bewertung der Lernfortschritte: Es müssen Kriterien für 
die individuellen Benotung einer Arbeit und deren Begründung vorgeschlagen 
werden. 

 
 
 
Es geht auch darum, Probleme gesamtheitlich anzugehen und mehrere Schulfächer 
einzubauen. Es müssen Fähigkeiten entwickelt werden, die auf berufsspezifischen, 
methodischen, persönlichen und sozialen Kompetenzen basieren. Die Projekte 
müssen zudem Planungselemente mit Fristen enthalten und in konkrete Leistungen 
münden. 
 
Die von den Handelsmittelschulen zu erreichenden Ziele orientieren sich an der 
Reform der kaufmännischen Grundausbildung. Die Ziele sind aber vereinfacht und 
zu globaleren Zielen zusammengefasst worden. 
 
Die Projekte werden - ebenso wie die Ausbildungsbedürfnisse - evaluiert werden 
müssen. Am 13. Mai werden in Zürich je zwei deutsch- resp. französischsprachige 
Projekte vorgestellt.  
 
Das Gewicht der praktischen Tätigkeit, die die Handelsmittelschulen in ihren 
Ausbildungsgang einbauen müssen, wird in den nächsten drei Jahren bestimmt 
werden. Wir erwarten vom BBT, dass es unsere Anstrengungen honoriert und sich 
finanziell an den Pilotprojekten beteiligt, so wie es versprochen wurde. 
 
 
Zum Schluss möchten wir Euch noch auf ein weiteres Problem aufmerksam machen. 
(sensibilisiert eventuell auch Eure vorgesetzten Stellen). Der Entwurf zur neuen 
Fachhochschulverordnung sieht in Art. 1 vor, dass Absolventen einer Berufsmaturität 
als Aufnahmebedingung über mindestens ein Jahr Berufspraxis verfügen sollen. 
Der Vorstand ist der Meinung, dass diese Punkt nicht mit der laufenden Reform der 
Ausbildung an den Handelsmittelschulen vereinbar ist. Das 
Vernehmlassungsverfahren läuft noch bis zum 11. Juni. Wir werden euch die 
offizielle Stellungnahme der Konferenz später zustellen. 
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